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14 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Justiz im Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/1182 

erste Lesung 

Auch hier hat sich die Landesregierung bereit er-
klärt, die Einbringungsrede zu Protokoll zu ge-
ben. (Siehe Anlage 2) – Widerspruch dagegen regt 
sich auch diesmal nicht.  

Wir können somit unmittelbar zur Abstimmung 
kommen. Der Ältestenrat empfiehlt die Überwei-
sung des Gesetzentwurfs Drucksache 16/1182 
an den Rechtsausschuss – federführend – sowie 
an den Haushalts- und Finanzausschuss. Wer ist 
für diese Überweisungsempfehlung? – Gibt es Ge-
genstimmen? – Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist die Überweisungsempfehlung ein-
stimmig angenommen. 

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt  

15 Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/1183 

erste Lesung 

Die Regierung ist wiederum bereit, ihre Einbrin-
gungsrede zu Protokoll zu geben. (Siehe Anla-
ge 3) – Widerspruch dagegen regt sich nicht.  

Wir kommen somit zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 16/1183 an den Innenausschuss. 
Wer ist für diese Überweisungsempfehlung? – Ist 
jemand dagegen? – Enthält sich jemand? – Das ist 
nicht der Fall. Damit ist diese Überweisungsempfeh-
lung angenommen.  

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt  

16 Gesetz zur Änderung der Befristungen besol-
dungsrechtlicher Gesetze im Zuständigkeits-
bereich des Justizministeriums 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/1184 

erste Lesung 

Die Landesregierung ist erneut bereit, ihre Einbrin-
gungsrede zu Protokoll zu geben. (Siehe Anla-
ge 4) – Widerspruch dagegen sehe ich nicht. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 16/1184 an den Rechtsauschuss – 
federführend – sowie an den Haushalts- und Fi-
nanzausschuss. Wer ist für diese Überweisungs-
empfehlung? – Ist jemand dagegen? – Enthält sich 
jemand? – Das ist wiederum nicht der Fall. Damit ist 
die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen. 

Wir sind bei Tagesordnungspunkt  

17 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Ren-
tengüter 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/1185 

erste Lesung 

Auch hierzu wird vorgeschlagen, dass die Landes-
regierung ihre Einbringungsrede zu Protokoll gibt. 
(Siehe Anlage 5) – Dagegen erhebt sich kein Ein-
spruch. 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat emp-
fiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 16/1185 an den Rechtsausschuss – 
federführend – sowie an den Ausschuss für Kli-
maschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz. Wer ist für diese Über-
weisungsempfehlung? – Ist jemand dagegen? – 
Enthält sich jemand? – Das ist nicht der Fall. Damit 
ist die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt  

18 Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes 
und des Kunsthochschulgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung  
Drucksache 16/1186 

erste Lesung 

Auch hierzu empfehle ich, dem Vorschlag der Lan-
desregierung zu folgen, die Einbringungsrede zu 
Protokoll zu nehmen. (Siehe Anlage 6) – Wider-
spruch dagegen sehe ich nicht.  

Wir sind damit bei der Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 16/1186 an den Ausschuss für Inno-
vation, Wissenschaft und Forschung. Wer ist für 
diese Überweisungsempfehlung? – Wer ist dage-
gen? – Wer enthält sich? – Niemand. Damit ist die 
Überweisungsempfehlung einstimmig angenom-
men.  

Wir sind bei Tagesordnungspunkt  
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Anlage 2 

Zu TOP 14 – Zweites Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes über die Justiz im Land Nord-
rhein-Westfalen – zu Protokoll gegebene Re-
de 

Thomas Kutschaty, Justizminister:  

Mit diesem Gesetzentwurf der Landesregierung 
sollen mehrere Änderungen des Justizgesetzes 
durchgeführt werden. Lassen Sie mich dazu Fol-
gendes anmerken. 

Am 1. Januar 2013 wird das Gesetz zur Reform 
der Sachaufklärung in der Zwangsvollstreckung 
in Kraft treten. Es enthält umfassende Änderun-
gen der Bestimmungen über die Zwangsvollstre-
ckung im 8. Buch der Zivilprozessordnung. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes wird es jedem, der 
für bestimmte in der Zivilprozessordnung gesetz-
lich bestimmte Zwecke Angaben benötigt, mög-
lich sein, Einsicht in das elektronische Schuld-
nerverzeichnis zu nehmen. Der Datenschutz ist 
dabei gewährleistet. 

In Nordrhein-Westfalen besteht bereits seit dem 
Jahr 2002 ein zentrales Schuldnerverzeichnis für 
die Bezirke aller Amtsgerichte, aus dessen Be-
stand in beschränktem Maße Daten automatisiert 
abgerufen werden können. Für diese Einzelaus-
künfte werden mangels einer entsprechenden 
gesetzlichen Regelung Gebühren derzeit nicht 

erhoben. Eine solche Regelung soll durch den 
Gesetzentwurf eingeführt werden. 

Das Justizgesetz Nordrhein-Westfalen enthält 
bislang lediglich Regelungen für die Erhebung 
von Kosten für die Entscheidung, ob bestimmte 
Institutionen laufend Abdrucke aus dem Schuld-
nerverzeichnis beziehen dürfen, und für die Ertei-
lung der Abdrucke selbst. Die bisherigen Gebüh-
ren dafür sind seit dem 1. Januar 1995 nicht 
mehr geändert worden. Sie sollen nunmehr an 
die wirtschaftliche Entwicklung angepasst wer-
den. Das Gesetz leistet mithin auch einen Beitrag 
zur Verbesserung des Kostendeckungsgrades in 
der Justiz. 

Die Höhe sämtlicher Gebühren in dem Gesetz-
entwurf ist unter den Landesregierungen abge-
stimmt. 

Der heute eingebrachte Gesetzentwurf enthält 
die aktuell erforderlichen Änderungen des Lan-
desrechts. Das Gesetz wird keine wesentlichen 
kostenmäßigen Auswirkungen auf die privaten 
Haushalte haben. Mehrkosten für das Land ent-
stehen ebenfalls nicht. Die beabsichtigten Ge-
bührenerhöhungen und insbesondere die neue 
Einsichtsgebühr in das elektronische Schuldner-
verzeichnis werden vielmehr zu Mehreinnahmen 
für das Land führen. 

Ich bitte Sie um Unterstützung der Gesetzesini-
tiative und zunächst um Überweisung an den fe-
derführenden Rechtsausschuss sowie an den 
Haushalts- und Finanzauschuss.  
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